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Probleme
von Baugenossenschaften

In einer ziircherischen Gemeinde griinde-
ten Uber 260 Interessierte eine Baugenos-
senschaft. Diese hatte, wie vom Gemein-
derat verlangt, ein Projekt, das dieser
schon vor einigen Jahren erstellen liess,
weiter bearbeiten lassen. Eine erste Etap-
pe mit Reiheneinfamilienhdusern ist fir
die Baubewilligung eingabereif. In einer
zweiten Etappe, fir die noch ein Landab-
tausch hdngig ist, sind Mehrfamilienh&u-
ser vorgesehen. Die Genossenschafter
verankerten das Baurecht, welches durch
die Gemeinde erteilt werden sollte, in
den Genossenschaftsstatuten. Die Genos-
senschaft ware auch bereit, das Bauland
(8000 m?) zu erwerben. 1985 stimmte
die Gemeindeversammlung zu und er-
mdchtigte den Gemeinderat, das Bau-
land in eigener Kompetenz weiterzuge-
ben.

Politische Diskussionen fihrten dann
dazu, dass sich gegen die Abgabe von
Bauland an die Genossenschaft Opposi-
tion erhob.

Eine Gemeindeversammlung hob den
Beschluss iiber die Verwendung des Lan-
des wieder auf. Nicht der Gemeinderat,
sondern der Souverdn soll dariber be-
stimmen. Die Abgabe im Baurecht steht
jedoch im Vordergrund. Unterschiedliche
Strdmungen im neugewdhlten Gemeinde-
rat fihrten dann dazu, das Land nicht der
Genossenschaft abzugeben. Das ausge-
arbeitete Projekt sollte trotzdem realisiert
werden. Eine neue Tragerschaft hatte die
betréchtlichen  Projektierungskosten  zu
ibernehmen. Zu hoffen ist, dass sich eine
verniinftige Ldsung verwirklichen |&sst
und die vorgesehene Uberbauung vor
allem der Spekulation entzogen bleibt,
wie dies bei einer Uberbauung durch
eine Baugenossenschaft der Fall gewe-
sen wadre.

In einer andern Gemeinde im Kanton Zi-
rich will eine Gemeinde einer zu griin-
denden Baugenossenschaft Land im Bau-
recht zur Erstellung von Ein- und Mehr-

familienhdusern zur Verfiigung stellen. Es
meldeten sich iber 30 Interessenten fir
ein Haus oder eine Wohnung an. An
einer orientierenden  Zusammenkunft
mussten die Interessenten zur Kenntnis
nehmen, dass auch eine Genossenschaft
nur «mit Wasser» kocht. Die zu erwarten-
den Mietzinse Uberstiegen die erhofften
Erwartungen. Dazu einige Zahlenwerte:
Die Gemeinde besitzt ein Grundstiick von
18 000 Quadratmetern mit einer Ausniit-
zung von 0,33. Dies ergibt eine Wohn-
flache von rund 6000 Quadratmetern
oder etwa fiinfzig Wohnungen zu 120
Quadratmeter. Rechnet man im Durch-
schnitt mit Baukosten (ohne Land) von
300 000 Franken, ergibt dies eine Bau-
summe von gegen 15 Mic. Franken.
Nehmen wir nun an, dass die Hypo-
thekarzinsbelastung bei 7 Prozent fir
Neuhypotheken zu stehen kommt, so
ergibt dies eine Summe von rund
945 000 Franken (Eigenfinanzierung 10
Prozent = 1 500 000 Franken, oder pro
Mieter 30 000 Franken). Zu dieser Sum-
me kommen noch die Baurechtszinsen
dazu.

Seitens der Gemeinde wdre man sehr
daran interessiert, dass eine Genossen-
schaft diese Uberbauung durchfihren
wiirde. Sie wdre auch bereit, fir den
Anfang finanziell mitzuhelfen. Immerhin
muss man bedenken, dass die Lasten,
welche die Genossenschaft nach der
Grindung Ubernehmen muss, recht be-
deutend sind. Dazu kommt, dass die
Mietzinse kaum den Vorstellungen der
Interessenten entsprechen.

Diese belaufen sich fiir eine 4-Zimmer-
Wohnung ohne Nebenkosten auf iber
3000 Franken im Monat. Im weiteren
musste zur Kenntnis genommen werden,
dass eine Verwirklichung des Projektes
erst in etwa finf Jahren méglich sein
wirde. Trotz diesen Erschwernissen
bleibt zu hoffen, dass sich dieses Projekt
verwirklichen ldsst.
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Von der Schlichtungsbehérde

Eine heute 82jdahrige Frau bezog vor
30 Jahren in einer Baracke eines Bauern-
hauses drei Rdume, Bad/WC und Ki-
che. Diese Wohnung wurde mit einer mo-
natlichen Miete von 300 Franken abge-
geben. Die Nebenkosten gingen zu La-
sten der Mieterin. Die Firma benédtigte
jetzt die Lokalitdten fir eine Jugoslawen-
Familie mit zwei Kindern. Der Ehemann
ist seit sechs Jahren bei der Firma ange-
stellt und will nun seine Familie nachkom-
men lassen. Der bisherigen Mieterin wur-
de gekindigt, man bot ihr im gleichen
Quartier eine Alterswohnung an, die al-
lerdings inklusive Nebenkosten 200
Franken teurer war. Anfanglich sagte sie
zu, dann verzichtete sie darauf und er-
klarte, die Miete sei zu teuer. Sie gelang-
te dann mit Fristerstreckung vor die
Schlichtungsbehérde.  Wurden  solche
Falle friher durch das Mietgericht erle-
digt, ist dies nach neuem Gesetz der
Schlichtungsbehérde zugeteilt.

Die Befragung der Parteien ergab: Die
Mieterin habe nur die AHV, habe sich
nach einer andern Wohnung umgese-
hen, jedoch keinen preisgiinstigen Ersatz
gefunden. Der Vermieter erklarte noch-
mals, er benétige die Wohnung fiir einen
Arbeiter. Er wies darauf hin, dass in zwei
Zimmern der Wohnung Waren heruml&-
gen und herumstiinden, die auf den Floh-
markt gehorten. Es habe kaum Platz zum
Stehen. Darauf erwiderte die Mieterin, es
sei ihre Sache, was sie aufbewahren
wolle oder nicht.

Die Schlichtungsbehérde beriet Gber das
Fristerstreckungsgesuch und  gewdhrte
eine Erstreckung von eineinhalb Jahren.
Dabei wurde das hohe Alter, das kleine
Einkommen und der bisherige langjahrig
gunstige Mietzins mitberiicksichtigt.
Inzwischen hat sich das Problem auf eine
andere Art geldst: Die Vermieterin stellte
der Frau einen Raum zur Verfiigung, wo
diese ihre Waren bis zum 31. Dezember
1991 gratis einlagern kann. Bis Ende
Dezember 1990 kann sie das bewohn-
bare Zimmer weiterhin benitzen. Da-
nach — erklarte die Frau — kénne sie bei
Bekannten ein Zimmer belegen.

9/90

23



	Sektion Zürich

